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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
unser behandelnder Kinder- und Jugendpsychiater Dr. med. Martin Teichert hat mich 
darüber informiert, dass bedingt durch den Gesundheitsfond der einheitlich festgelegte 
Fallwert für die kinder- und jugendpsychiatrische Behandlung (Regelleistungsvolumen) 
meines Kindes ab 1.1.09 nur noch 98,54 € pro Quartal beträgt, was sehr schnell 
aufgebraucht ist und für die Behandlung meines Kindes einfach nicht ausreicht! 
 
Beispiel:  
60 min. Erstgespräch / Facharzt      92,60 € 
3 x 45 min. Intelligenz-/Lese-/Rechtschreibtest  100,80 € 
Wöchentliche Behandlungsstunde (12 x )   411,84 € 
Elterngespräch (60 min.)         53,55 € 
 
Alle Kosten des Praxisbetriebes müssen hiervon bestritten werden. Wenn diese Zahlen so 
bleiben, steht die Facharztpraxis von Dr. Teichert / Dr. Middendorf vor der Schließung und 
mein Kind erhält keine Behandlung. 
 
Kinder sind die schwächsten Glieder unserer Gesellschaft, die nicht für ihre eigenen 
Interessen eintreten können. Deshalb brauchen sie die Fürsorge der ganzen Gesellschaft. 
„Psychisch kranke Kinder werden von der Gesellschaft konsequent ignoriert, es ist ein 
Skandal, dass man ihnen damit auch noch die Zukunft verbaut.“ (Zitat Prof. Dr. Dr. 
Remschmidt, Universität Marburg) 
Kann es sich das wohlhabende Baden-Württemberg, bzw. Deutschland wirklich nicht mehr 
leisten, seine Kinder in ihrer Entwicklung zu unterstützen? Sie als Politiker betonen immer 
wieder in Ihren Reden, dass Ihnen die Kinder und Jugendlichen am Herzen liegen – was Sie 
jetzt zulassen, sieht nicht danach aus! 
 
Ich bin in großer Sorge – wie soll das weitergehen?  
 
Daher bitte ich Sie, rasch und dringend dafür Sorge zu tragen, dass mein Kind vom Arzt 
meines Vertrauens und seinem SPV-Team wohnortnah weiterbehandelt werden kann und 
dafür eine angemessene Vergütung erhält. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
  


